
Verwaiste Eltern Schleswig-Holstein e. V.
Für den Vorstand des Vereins
Anja Heitmann-Flor
Tel.: 0 46 21 / 99 53 34
Email: info@vesh.de

Trauerbegleiterin, Theologin, Familientherapeutin
Elke Heinen
Telefon: 0 46 22 / 189 48 06
Email: heinen@vesh.de

Auf unserer Homepage www.mini-sarg.de finden Sie 
alle Informationen über den Mini-Sarg und die einzelnen 
Schritte, die für die  Bestattung eines fehlgeborenen  
Kindes wichtig sind. Wir haben die benötigten Formulare 
für Sie vorbereitet. Wir liefern in die ganze Bundesrepublik 
Deutschland und zu besonderen Bedingungen auch an 
Bestatter.
 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bestellen können Sie den Mini-Sarg über die Seite 
www.mini-sarg.de

Bankverbindung:
Schleswiger Volksbank

IBAN DE11 2169 0020 0011 4172 31
BIC GENODEF1SLW

Der Verwaiste Eltern Schleswig-Holstein e.V. ist
Landesverband im Bundesverband.

Fotos mit freundlicher Unterstützung durch:

Foto Sliasthorp
Stadtweg 8, 24837 Schleswig

www.foto-sliasthorp.de

Begleitung in der Trauer

Wir Eltern unterstützen uns gegenseitig auf unserem 
Weg der Trauer. Ziel unserer Arbeit ist es, für unsere 
verstorbenen Kinder einen angemessenen Platz in 
unserem Leben und in unseren Familien zu finden. 
Diese Kleinen werden immer einen Platz in unserem 
Herzen haben, auch wenn unser Leben weitergeht.

Im Zentrum der Arbeit der Verwaisten Eltern stehen 
die Gespräche in den regelmäßig stattfindenden  
Trauergruppen. Die Treffen werden von erfahrenen 
Trauerbegleitern und -begleiterinnen angeleitet.

Eltern, die diese  Selbsthilfegruppen besuchen, 
bestätigen, dass das Verständnis unter Menschen, 
die Ähnliches erlebt haben, etwas Besonderes ist. 

Wir laden Sie herzlich ein, an einer unserer Trauer-
gruppen teilzunehmen.

Die Verwaisten Eltern in Schleswig-Holstein informieren 
auf ihrer Homepage über ihre Arbeit und Angebote: 
www.vesh.de

c www.designperspektive.de

Auch das kleinste Baby ist geliebt 

Bestattung 
fehlgeborener Kinder

Sternenkinder

Verwaiste Eltern Schleswig-Holstein e.V.



In der Klinik
Wenn Sie Ihr Kind beisetzen wollen, informieren Sie die 
Klinik darüber, bevor Sie nach der Fehlgeburt nach 
Hause gehen. Wenn Sie noch unschlüssig sind, erbitten 
Sie sich eine Bedenkzeit. Von der Klinik bekommen Sie 
eine Bescheinigung über die Fehlgeburt.

Die Grabstätte 
Auf einigen Friedhöfen gibt es besondere Grabstätten 
für Sternenkinder. Sie können Ihr Kind aber auch in einer 
Familiengrabstätte oder in einem Einzelgrab beisetzen.  
Für die Auswahl einer Grabstätte  benötigen Sie die 
Bescheinigung über die Fehlgeburt. Bei dem jeweiligen 
Friedhofsträger erhalten Sie alle Informationen- auch 
über mögliche Gebühren.

Auf unserer Homepage www.mini-sarg.de finden Sie 
eine Liste von besonderen Kindergrabstätten in 
Schleswig-Holstein.

Eine Trauerfeier 
Bei der Vorbereitung einer Trauer- oder  Abschiedsfeier 
kann Ihnen der Pastor, die Pastorin Ihrer Gemeinde zur 
Seite stehen, eventuell die Krankenhausseelsorge oder 
Trauerbegleiterinnen. 

Transport und Beisetzung
Für den Transport und die Beisetzung eines nicht 
bestattungspflichtigen Kindes brauchen Sie in 
Schleswig-Holstein keinen Bestatter! Sie können Ihr 
Kind selber von der Klinik abholen. Die Klinik benötigt 
hierzu eine Bescheinigung des Friedhofsträgers über 
eine vorhandene Grabstätte.

Mit einer entsprechenden Vollmacht können Sie auch 
jemanden beauftragen, das Kind für Sie abzuholen. 
Die Friedhofsverwaltung führt die Beisetzung durch 
und stellt Ihnen eine Bescheinigung darüber aus, die 
Sie dann an die Klinik weiterleiten.

Der Mini-Sarg
Unsere kleinsten Babys sollen in einem liebevoll 
gestalteten Sarg gebettet werden. Wir haben  kleine 
Särge aus Fichtenholz anfertigen lassen. Sie sind auch 
zum Transport des Kindes geeignet. 

Wenn Sie es wünschen, können Sie den Sarg selbst 
farblich gestalten.

Liebe Eltern,
den Tod des eigenen Kindes zu erleben, ist das 
Schlimmste, was uns als Eltern passieren kann. 
Der Schmerz über den Verlust des Kindes ist unbe-
schreiblich - auch wenn das Kind noch sehr klein war. 
Als betroffene Eltern möchten wir Sie in dieser Situation 
unterstützen. 

Ihr Kind ist viel zu früh geboren. Weil es  nach der Geburt 
nicht gelebt hat und weniger als 500 Gramm wiegt, gilt 
das Kind als „fehlgeboren“. Sie haben die Möglichkeit, 
die Geburt Ihres „Sternenkindes“ beim Standesamt 
dokumentieren zulassen. Sie dürfen ihm einen Namen 
geben. 
Für diese kleinen Kinder besteht keine Pflicht, sie zu 
bestatten. Dennoch haben Sie die Möglichkeit, für Ihr 
Kind eine Grabstätte auszusuchen und es liebevoll und 
in Würde zu beerdigen.  

Wir möchten Sie  ermutigen, sich für eine Bestattung 
ihres Kindes zu entscheiden.  Aus eigener Erfahrung 
wissen wir, wie wichtig es ist, mit dem kleinen Grab einen 
Ort für unsere Trauer zu haben. 
Wir begleiten Sie gerne – Sie sind nicht allein.

Ihre Verwaisten Eltern Schleswig-Holstein




